
BUNDESMINISTERlUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 

Sachbearbeiter: 

Zl. 12.691/7-III/2/93 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
1017 Wien 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schülerbeihilfengesetz 
1983 geändert wird 
Begutachtungsverfahren 

Dr. Anton STIFTER 
Tel. : 531 20-2368 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt in 
der Anlage 25 Ausfertigungen des im Betreff genannten Gesetz
entwurfes samt dem Schreiben, mit dem dieser dem Begutachtungs
verfahren zugeführt worden ist. 

Um gefällige Kenntnisnahme wird gebeten. 

Beilagen 

F. d. R. d. A. : 
�,� 

Wien, 28. Dezember 1993 
Der Bundesminister: 

Dr. SCHOLTEN 
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BUNDESMINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND KUNST 
Sachbearbeiter: 

Zl. 12.691/7-111/2/93 

Entwurf eines Bundesgesetzes, 
mit dem das Schülerbeihilfengesetz 
1983 geändert wird 
Begutachtungsverfahren 

An 

das Bundeskanzleramt - Verfassungsdienst 
das Bundeskanzleramt - Dienstrechtssektion 

Dr. Anton STIFTER 
Tel. : 531 20-2368 

das Bundeskanzleramt - Büro der Frau Bundesministerin 
Frau Johanna DOHNAL 

das Bundeskanzleramt - Abteilung 1/12, Geschäftsführung 
der Bundesgleichbehandlungskommission 

das Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Bundesministers für 
Föderalismus und Verwaltungsreform 

das Bundeskanzleramt - Büro des Herrn Staatssekretärs 
Dr. Peter KOSTELKA 

das Bundeskanzleramt - Büro der Frau Staatssekretärin 
Mag. Brigitte EDERER 

den Datenschutzrat, z.H. des Büros des Datenschutzrates 

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
das Bundesministerium für Finanzen 
das Bundesministerium für Finanzen - Staatssekretariat 
das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 
das Bundesministerium für Umwelt, Jugend und Familie 

(Geschäftsführung des FamilienpOlitischen Beirates) 
den Rechnungshof 

das Amt der Burgenländischen Landesregierung 
das Amt der Kärntner Landesregierung 
das Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Oberösterreichischen Landesregierung 
das Amt der Salzburger Landesregierung 
das Amt der Steiermärkischen Landesregierung 
das Amt der Tiroler Landesregierung 
das Amt der Vorarlberger Landesregierung 
das Amt der Wiener Landesregierung 

die Verbindungsstelle der österreichischen Bundesländer beim 
Amt der Niederösterreichischen Landesregierung 

den Landesschulrat für das Burgenland 
den Landesschulrat für Kärnten 
den Landesschulrat für Niederösterreich 
den Landesschulrat für Oberösterreich 
den Landesschulrat für Salzburg 
den Landesschulrat für Steiermark 
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den Landesschulrat für Tirol 
den Landesschulrat für Vorarlberg 
den Stadtschulrat für Wien 

den Österreichischen Gemeindebund 
Johannesgasse 15, 1010 Wien 

den Österreichischen Städtebund 
Rathaus, 1010 Wien 

das Präsidium der Finanzprokuratur 
Singerstraße 17-19, 1011 Wien 

die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft 
Wiedner Hauptstraße 63, 1045 Wien 

den Österreichischen Arbeiterkammertag 
Prinz Eugen-Straße 20-22, 1040 Wien 

die Präsidentenkonferenz der 
Landwirtschaftskammern Österreichs 
Löwelstraße 16, 1010 Wien 

die Vereinigung österreichischer Industrieller 
Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien 

den Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Hohenstaufengasse 10-12, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Teinfaltstraße 7, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Pflichtschullehrer 
Wipplingerstraße 35/111, 1010 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Höhere Schule 
Lackierergasse 7, 1090 Wien 

die Gewerkschaft Öffentlicher Dienst 
Bundessektion Lehrer an berufsbildenden 
mittleren und höheren Schulen 
Wipplingerstraße 28, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst für die Bundeslehrer an allgemeinbildenden Schulen, 
Pädagogischen Akademien und Pädagogischen Instituten sowie 
die Bundeserzieher an Schülerheimen, die ausschließlich 
oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen bestimmt sind 
Herrengas�e 14/3. Stock, 1014 Wien 

den Zentralausschuß beim Bundesministerium für Unterricht und 
Kunst für die Bundeslehrer an berufsbildenden Schulen und 
Anstalten der Lehrerbildung und der Erzieherbildung (mit 
Ausnahme der Pädagogischen Akademien und Pädagogischen 
Institute) sowie die Bundeserzieher an Schülerheimen, die 
ausschließlich oder vorwiegend für Schüler dieser Schulen 
bestimmt sind 
Wipplingerstraße 28, 1010 Wien 

das Sekretariat der Österreichischen Bischofskonferenz 
Rotenturmstraße 2, 1010 Wien 

r • 

. i 
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den Evangelischen Oberkirchenrat A. und H.B. 
Severin Schreiber-Gasse 3, 1180 Wien 

die Altkatholische Kirche Österreichs 
Schottenring 17, 1010 Wien 

die Israelitische Kultusgemeinde 
Seitenstettengasse 4, Postfach 145, 1010 Wien 

den Präsident der Islamis.chen Glaubensgemeinschaft Österreichs 
z.H. Herrn Dr. Ahmad ABDELRAHIMSAI 
Bernhardgasse 5, 1070 Wien 

den Österreichischen Bundesjugendring 
Am Modenapark 1-2, 1030 Wien 

den Bundesverband der Elternvereinigungen an höheren und 
mittleren Schulen Österreichs 
z.H. Herrn Dr. Anton WAGNER 
Kudlichstraße 13, 4020 Linz 

den Hauptverband katholischer Elternvereine Österreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

den Verband der Elternvereine an den höheren Schulen Wiens 
z.H. Frau Dr. Christine KRAWARIK 
Friedlgasse 53/4, 1190 Wien 

den Österreichischen Verband der Elternvereine an den 
öffentlichen Pflichtschulen 
Dr. Karl Renner-Ring 1, 1010 Wien 

den Freiheitlichen Familienverband 
Tigergasse 6, 1080 Wien 

den Österreichischen Familienbund 
Mariahilferstraße 24, 1070 Wien 

den Katholischen Familienverband Österreichs 
Spiegelgasse 3, 1010 Wien 

die Bundesorganisation der Kinderfreunde Österreichs 
Rauhensteingasse 5, 1011 Wien 

die Bundesschülervertretung 
Minoritenplatz 5, 1014 Wien 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst übermittelt.in 
der Anlage den Entwurf für ein Bundesgesetz, mit dem das Schü
lerbeihilfengesetz 1983 geändert wird. 

Das Bundesministerium für Unterricht und Kunst ersucht um Stel
lungnahme in zweifacher Ausfertigung 

bis spätestens Ende Februar 1994. 

Gleichzeitig wird ersucht, 25 Ausfertigungen der Stellungnahme 
dem Präsidium des Nationalrates zu übermitteln. 

Beilage 

F. d. R. d. A. : 

I?rtlMA--

Wien, 28. Dezember 1993 
Der Bundesminister: 

Dr. SCHOLTEN 
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E N T W U R F 

Bund esg es etz, mit dem d as Schül erb eihilf eng es etz 1983 

g eändert wird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Das Schülerbeihilfengesetz 1983, BGBI.Nr. 455, zuletzt ge
ändert durch das Bundesgesetz BGBI.Nr. 186/1993, wird wie folgt 
geändert: 

1. § 1 Abs. 7 lautet: 

"(7) Österreichischen Staatsbürgern sind hinsichtlich der 
Gewährung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz gleichgestellt: 

1. Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) mit Wohnsitz in Öster
reich sowie deren Kinder, soweit es sich aus diesem Über
einkommen ergibt, 

2. nicht vom Anwendungsbereich der ZI erfaßte Schüler, wenn 
deren Eltern in Österreich durch wenigstens fünf Jahre 
einkommensteuerpflichtig waren und in Österreich den 
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen hatten und 

3. Flüchtlinge im Sinne des Artikels 1 des Abkommens über 
die Rechtsstellung der Flüchtlinge, BGBI.Nr. 5 5 /1955." 

2. Im § 3 Abs. 1 lautet der erste Satz: 

"Für die Beurteilung der Bedürftigkeit sind Einkommen und 
Familienstand im Sinne dieses Bundesgesetzes maßgebend. " 

3. Im § 3 Abs. 2 entfallen die letzten beiden Sätze. 
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4. § 3 Abs. 3 und 4 lauten: 

"(3) Das im Kalenderjahr der AntragsteIlung zu erwartende 
Jahreseinkommen ist für die Beurteilung der sozialen Bedürftig
keit zu schätzen, wenn es voraussichtlich eine mindestens ein 
Jahr dauernde Verminderung um mindestens 10 Prozent erfährt. Bei 
Ableben eines Eltern(Wahleltern) teiles ist, sofern dessen Ein
kommen zur Beurteilung der Bedürftigkeit heranzuziehen gewesen 
wäre, das Einkommen aller zur Beurteilung der Bedürftigkeit maß
geblichen Personen zu schätzen. 

(4) Das Einkommen aus Berufstätigkeit und an dessen Stelle 
tretende Einkünfte eines Schülers, der seine Berufstätigkeit zur 
Aufnahme oder Intensivierung des Schulbesuches aufgegeben hat, 
ist zur Beurteilung der Bedürftigkeit nicht heranzuziehen, 
sofern der Schüler kein Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
bezieht. " 

5. § 4 Abs. 1 lautet: 

"(1) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist das 
Einkommen gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1988 zuzüglich der Kapital
erträge im Sinne des § 97 Abs. 1 und 2 EStG 1988 sowie der sich 
aus den §§ 5 und 6 ergebenden Hinzurechnungen. Sonderausgaben 
und außergewöhnliche Belastungen sind in der bei der Besteuerung 
tatsächlich berücksichtigten Höhe anzusetzen." 

6. § 7 entfällt. 

7. § 9 Abs. 1 lautet: 

"(1) Bei der Berechnung der Höhe der Schulbeihilfe ist von 
einem jährlichen Grundbetrag von 12.500 S auszugehen." 

8. § 9 Abs. 4 entfällt. 

9. § 10 lautet samt Überschrift: 

"B esond er e Schulb eihilf e für Schüler höher er Schulen für 

B erufstätig e im Prüfungssta dium 

§ 10. (1) Österreichische Staatsbürger, die eine höhere 
Schule für Berufstätige besuchen und sich zum Zweck der Vorbe
reitung auf die Reifeprüfung gegen Entfall der Bezüge beurlauben 

· . 
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lassen oder ihre Berufstätigkeit nachweislich einstellen, haben 
- unabhängig von den im § 2 festgesetzten Voraussetzungen - für 
die der mündlichen Reifeprüfung unmittelbar vorangehenden sechs 
Monate, während derer sie daher keine Berufstätigkeit ausüben, 
für jeden einzelnen dieser sechs Monate Anspruch auf eine 
besondere Schulbeihilfe in der Höhe von 7. 000 S monatlich. Der 
monatliche Betrag erhöht· sich bei verheirateten Schülern, wenn 
der Ehepartner nicht berufstätig ist, um 3. 500 S, ferner für 
jedes Kind, für das der Schüler kraft Gesetzes Unterhalt 
leistet, um 1. 200 S. 

(2) Die Berechnung der besonderen Schulbeihilfe nach Wochen· 
ist zulässig, wobei 4, 3  Wochen als Monat zählen. 

(3) Die besondere Schulbeihilfe ist auf Antrag in Teilbe
träge zu gewähren, sofern die Prüfungsvorschrift die Ablegung 
der mündlichen Reifeprüfung in Teilen zu verschiede.nen Terminen 
vorsieht. 

(4) Auf die nach Abs. 1 zustehende besondere Schulbeihilfe 
ist ein für den gleichen Monat allenfalls zustehender Anspruch 
auf Schulbeihilfe gemäß § 9 anzurechnen. 

(5) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund des Arbeits
marktförderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsge
setzes 1977, so vermindert sich die besondere Schulbeihilfe um 
jenen Betrag dieser Leistungen für den selben Zeitraum, der 50% 
der nach Abs. 1 zustehenden besonderen Schulbeihilfe über
steigt. " 

10. § 11 Abs. 2 lautet: 

"(2) Bei der Berechnung der Höhe der Heimbeihilfe ist von 
einem jährlichen Grundbetrag von 15. 000 S auszugehen. " 

11. § 11 Abs. 5 entfällt. 

12. Im § 12 Abs. 2 lautet der erste Halbsatz: 

"Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen 
sich um insgesamt 13. 000 S, " 
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13. § 12 Abs. 3 lautet: 

"(3) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe er
höhen sich weiters um insgesamt 14.000 S, sofern es sich beim 
Schüler um ein erheblich behindertes Kind im Sinne des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967, BGB1. Nr. 376, handelt. " 

14. Im § 12 Abs. 4 lautet der erste Satz: 

"Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe erhöhen 
sich weiters um insgesamt 3.800 S, wenn der Schüler die für die 
Beurteilung des günstigen Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende 
Schulstufe mit Auszeichnung im Sinne der Vorschriften über die 
Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe abgeschlossen hat. " 

15. Im § 12 Abs. 5 wird die Wendung "20.000 S" durch die 
Wendung "23.000 S" ersetzt. 

16. Im § 12 Abs. 6 lautet der erste Satz: 

"Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern 
(Wahleltern) beträgt 

bis zu 70.000 S 0% 
für die nächsten 55.000 S (bis 125.000 S) ........ 20% 
für die nächsten 36.000 S (bis 161. 000 S) ........ 25% 
über 161. 000 S ................................... 35% 

der Bemessungsgrundlage. " 

17. § 12 Abs. 8 bis 10 lautet: 

"(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten sind 30% 
des 48.000 S übersteigenden Teiles der Bemessungsgrundlage anzu
sehen. 

(9) Als jeweilige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der 
leiblichen Eltern (Wahleltern) des Schülers, sowie des Ehegatten 
des Schülers gemäß §§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender Absetzbe
träge für die folgenden Personen� für die entweder der Schüler, 
einer seiner leiblichen Elternteile (Wahlelternteile) oder sein 
Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, anzusehen: 

1. für jede noch nicht schulpflichtige Person 27,.000 S; 

., 
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2. für jede schulpflichtige Person bis einschließlich iur 
achten Schulstufe 33. 000 S; 

3. für jede Person nach Absolvierung der 8. Schulstufe mit 
Ausnahme der in Z 4 genannten 44.000 S; 

4. für jede Person, die nach Absolvierung der 8. Schulstufe 
eine der im § 1 genannten Schulen besucht, wenn die Vor
aussetzungen des § 11 Abs. 1 zutreffen, sowie für jede 
Person, die eine der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 
1992 genannten Anstalten als ordentlicher Hörer 
(Studierender) besucht oder einem solchen gemäß §§ 4 .und 
5 des Studienförderungsgesetzes 1992 gleichgestellt ist, 
55. 000 S; 

5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 22.000 S. 

Die Absetzbeträge vermindern sich um das 16.000 S übersteigende 
Einkommen dieser Person. Für den Schüler selbst steht kein Ab
setzbetrag zu. Für den zweiten Elternteil ist jedenfalls ein Ab
setzbetrag in der Höhe gemäß Z 3 zu berücksichtigen. Leben die 
Eltern (Wahleltern) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide 
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig, so vermindert jedenfalls die 
Hälfte der obigen Absetzbeträge das Einkommen jedes 
Eltern (Wahleltern) teiles. Diese Bestimmung findet im Falle des 
Abs. 7 bezüglich des zur Unterhaltsleistung Verpflichteten keine 
Anwendung. 

(10) Als Freibeträge sind zu berücksichtigen: 
1. bei den Eltern sowie dem Ehegatten des Schülers, 

a) wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne 
des § 25 Abs. 1 EStG 1988 zur Berechnung herangezogen 
werden, jeweils 20. 000 S; 

b) wenn nur bei einem Elternteil Einkünfte im Sinne der 
lit. a herangezogen werden, bei diesem 28.000 S; 

2. beim Schüler, seinen Eltern und seinem Ehegatten, sofern 
ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im 
Sinne des § 25 Abs. 1 EStG 1988 oder steuerfreie Bezüge 
im Sinne des § 5 Z 1 zur Berechnung herangezogen werden, 
jeweils weitere 18. 000 S. 

Die Freibeträge dürfen jedoch die Summe der Einkünfte der 
jeweiligen Personen aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des 
§ 25 Abs. 1 EStG 1988 nicht überschreiten. " 

18. § 12 Abs. 11 entfällt. 
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19. Der bisherige Wortlaut des § 26 erhält die Bezeichnung 
"(1) "; als Abs. 2 und 3 werden angefügt: 

"(2) § 1 Abs. 7, § 3 Abs. 1 bis 4, § 4 Abs. 1, § 9 Abs. 1, 
§ 10, § 11 Abs. 2, § 12 Abs. 2 bis 6 und 8 bis 10 dieses Bundes
gesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGB1. Nr . . .  /1994 
treten mit 1. September 1994 in Kraft. 

(3) Die Aufhebung des § 7, § 9 Abs. 4, § 11 Abs. 5 und des 
§ 12 Abs. 11 durch das Bundesgesetz BGB1. Nr . . . . /1994 erfolgt 
mit 1. September 1994. " 
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Probleme : 

1. Die Geldwertentwicklung seit der 'letzten betragsmäßigen An
passung des Schülerbeihilfengesetzes erfolgte 1990 führt zu 
einer Einengung des Bezieherkreises von Schul- und Heimbei
hilfen und zu einer Verminderung der gewährten Beihi�fen. 

2. Die Neuerlassung des Studienförderungsgesetzes 
(BGBI. Nr. 305/1992) , welche viele Änderungen mit sich brachte, 

ließ Unterschiedlichkeiten in beiden Förderungsgesetzen ent
stehen. 

3. Das Steuerreformgesetz 1993 bringt zum Teil erhebliche 
Änderungen, welche im Rahmen des Schülerbeihilfengesetzes be
rücksichtigt werden müssen. 

Zi el und Inh alt : 

1. Erhöhung der Schul- und Heimbeihilfen um dadurch den 
Bezieherkreis beizubehalten. 

2. Wiederherstellung der strukturellen Parallelität mit dem 
Studienförderungsgesetz. 

3. Anpassung der relevanten Passagen des SchBG an die Änderungen 
des Einkommenssteuergesetzes 1988 und des Vermögensteuerge
setzes 1954 auf Grund des Steuerreformgesetzes 1993. 

Altern at iven : 

Keine, die zur Erreichung der obgenannten Zielsetzungen führen. 

Kosten : 

Auf Grund der im vorliegenden Entwurf vorgeschlagenen Änderungen 
des Schülerbeihilfengesetzes werden 1995 rund 600 Mio. S er
forderlich sein, gegenüber einem ohne Änderung zu erwartenden 
Aufwand von rund 425 Mio. S. 

EG-Kompat ib il ität : 

EG-Recht wird durch den vorliegenden Entwurf nicht berührt (die 
notwendige Anpassung des § 1 Abs. 7 erfolgte bereits durch die 
Novelle BGBI. Nr. 186/1993) . 
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ERLÄUTERUNGEN 

�lgemeinerTeil 

Das Schülerbeihilfengesetz .wurde seit seiner Entstehung im Jahre 
1971 regelmäßig novelliert, um im Sinne der Zielsetzung des 
Schülerbeihilfengesetzes (Abbau sozialer und regionaler 
Bildungsschranken) den Standard und den Wirkungsgrad der Bei
hilfen trotz Änderungen im Bereich der Lebenshaltungskosten und 
der Einkommenssituation möglich�t gleichzuhalten. Die letzte An
passung wurde mit der Novelle BGBl. Nr. 468/1990 vorgenommen. 

Ferner sind die sich aus dem Steuerreformgesetz 1993, 
BGBl.Nr. 818/1993, ergebenden Folgerungen, zu berücksichtigen. 

Die im vorliegenden Entwurf vorgesehene Novelle gründet sich 

hinsichtlich der Gesetzgebungs- und Vollziehungskompetenz des 

Bundes auf 

1. Artikel 14a Abs. 4 B-VG hinsichtlich der Schüler an land- und 
forstwirtschaftlichen Bundesschulen und privaten höheren land-

., 

und forstwirtschaftlichen Schulen, 

2. Artikel I des Schülerbeihilfengesetzes 1983 hinsichtlich der 
Schüler an anderen land- und forstwirtschaftlichen Schulen, 

3. Artikel 10 Abs� 1 Z 12 B":'VG hinsichtlich der Schüler.an 
Schulen für den �edizinisch - technischen Fachdienst und an 
Bundeshebammenlehranstalten und 

4. Artikel 14 Abs. 1 B-VG hinsichtlich der Schüler an den 
übrigen Schulen. 

416/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 13 von 27

www.parlament.gv.at



- 2 -

Zum Aufwand für die Scnul- und Heimbeihi 1 fen sowie die besondere 

·Schulbeihilfe ist festzustellen: 

1. Die Entwicklung der Ausgaben 
'in diesem Bereich seit dem Jahr 

·.1990 stellt sich wie folgt dar: 

1990: 
1991: 

1992: 
1993: 
1994: 

1995: 

454 Mio.S, · 
610 Mio.S (Die besondere Höhe ergibt sich durch die 

Auswirkung der oben erwähnten Beihilfenan
passung durch die Novell� BGBl.Nr. 468/1990, 
.wobei wegen der späten Erl�ssung der Novelle 
die Auszahlung der neuen Beihilfen sich im 
wesentlichen auf das Jahr 1991 verschoben 
hat. ) 

553 Mio.S 
497 Mio.S 
457 Mio.S (Schätzung ohne Novelle) 
425 Mio.S (Schätzung ohne Novelle) • 

2. Bei der geplanten Gesetzesnovelle ergibt sich :nach Durch
rechnung des Ausgangsdatenmaterials voraussichtlich eine 
Kostensteigerung von 10,15%. Die durchschnittliche Beihilfen
höhe würde sich demnach von 13.740,-- S (aus periodischer 
Liste 1992/93) auf 15.134�-- S erhöhen. 

Unter Bedachtnahme auf die Zuwachsraten an Beihilfenbeziehern 
nach den letzten Beihilfenerhöhungen ergibt sich, daß eine Zu
nahme gegenüber dem Schuljahr 1993/94 von ca. plus 6% als 
Maximalwert angenommen werden kann, wonach mit 36. 000 Bei
hilfenbezi�hern zu rechnen wäre. Bei einer Durchschnitts.,. 
beihilfe von .15.143,-- S ergibt sich ein Gesamtbetrag von 
544.824.000,-- S. Dazu kommen noch die nicht EDV-mäßig ver
rechneten Beihilfen, (besondere Schulbeihilfen und Ergebnisse 
aus Rechtsmittelverfahren von.55 Mio.S). 

Sohin ist mit einem Gesamtau'fwand von jährlich 600 Mio.S nach 
der Novelle zu rechnen; dies ist im Jahre 1995 gegenüber dem 
ohne Novelle geschätzte�Aufwand ein Mehraufwand von rund 
175 Mio.S. 
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Besonderer Teil 

Zu Z 1 (§ 1 Abs. 7): 
Durch die Anfügung der -Z 3 wird eine übereinstimmung mit § 4 
Abs. 3 des Studienförderungsgesetzes, BGBl. Nr.305/1992 hin
sichtlich-der Flüchtlinge erreicht; eine unterschiedliche 
Behandlung wäre nicht gerechtfertigt. 

Zu Z 2, 3,.6, 8 und 11 (§ 3 Abs. 1 und 2, § 7, § 9 Abs. 4, § 11 
Abs. 5): 
Im Rahmen der Steuerreform 1993 erfolgt ab 1994 keine Veran
lagung zur Vermögensteuer mehr, da die Vermogensteuer entfällt. 
Daher ist es den Schülerbeihilfenbehörden in Hinkunft bei der 
Bedürftigkeitsfeststellung nicht mehr möglich, auf einer finanz
behördlich erfolgten Veranlagung zur Vermögensteuer in ihrem 
Verfahren aufzubauen. Eine eigenständige Regelung hinsichtlich 
der Vermögensfeststellung mit entsprechenden Freibeträgen und 
sonstigen Berücksichtigungen der sozialen Situation würde um
fangreiche Regelungen im Schülerbeihilfengesetz erfordern. Dazu 
kommt, daß eine entsprechende Durchführung mit dem zur Verfügung 
stehenden Personal nicht möglich ist. Sohin müssen als Folgerung 
der Steuerreform 1993 die auf das Vermögen Bezug nehmenden 
Bestimmungen im SChülerbeihilfengesetz entfallen, soweit nicht 
das Ve�mögen im Zusammenhang mit der Einkommensfeststellung. 
steht, wo entsprechende Grundlagen den Schülerbeihilfenbehörden 
zur Verfügung stehen (vgl. § 6 Z 1 und 2 des Schülerbeihilfen
gesetzes) . 

Zu Z 4 (§ 3 Abs. 3 und 4) : 
Die Änderung des Abs. 3 soll vorgenommen werden, weil es 
schwierig zu b�gründen ist, daß andere - ebenso folgenschwere -
Gründe, als derzeit im Abs. 3 umschrieben sind, nicht berück
sichtigt werden. Es sollen daher alle Gründe ausreichen, die zu 
einer erheblichen Verminderung des Einkommens im laufenden Jahr 
gegenüber dem Vorjahreseinkommen führen. Es soll daher nicht 
mehr auf den Grund, sonde�n nur auf die Auswirkung abgestellt 
werden. 

Durch die Formulierung des Abs. 4 soll klarer zum Ausdruck 
gebracht werden, daß sämtliche Einkommen, die jemand als berufs
tätiger Schüler bezogen hat, für die Beurteilung der sozialen 
Bedürftigkeit keine Rolle spielen, soferne er die Berufstätig-

416/ME XVIII. GP - Ministerialentwurf (gescanntes Original) 15 von 27

www.parlament.gv.at



-4-

keit aus schulischen Gründen aufgegeben hat. Neben Einkommen aus 
Berufstätigkeit kann dies z.B. auch sein: 
Karenzgeld, Arbeitslosengeld, Notstandshilfe, Sonderunter .... 
stützungen. 
Es soll jedoch auch sichergestellt werden, daß eine derartige 
Berücksichtigung nur dan� stattfi�den soll, wenn kein Einkommen 
während des Bezugs der Schülerbeihilfe bezogen wird. 

Auf Grund der Steuerreform 1993 werden auch'die Lohnst.euerkarten 
wegfallen. Die Bestimmung,betreffend die Aufbewahrung der Löhn
steuerkarte ist damit gegenstandslos. 

Zu Z 5 (§ 4 Abs.1): 
Durch die Neuregelung de� Steuerabgeltung bei bestimmten Ein
künften aus Kapitalvermögen und sonstigen Vermögen gemäß dem. 
Endbesteuerungsgesetz, BGB1.Nr. 11/1993, fallen ,derartige Ein
�ünfte nicht mehr unter § 2 Abs. 2 des Einkommensteuergesetzes 
1988. Daher wären nunmehr die Einkünfte aus derartigen Kapital
vermögen im Rahmen des § 4 Abs. 1 speziell zu berücksichtigen, 
was durch den Hinweis auf'§ 97 Abs. 1 und 2 EStG 1988 erfolgt. 
Die diesbezüglichen Einkünfte werden von den Beihilfenwerbern in 
Hinkunft in den Anträgen gesondert anzugeben sein. 

Durch die Neueinfügung des zweiten Satzes soll verhindert 
werden, daß Bezieher von steuerfreien Einkommen durch eine bei 
der Besteuerung nicht praktizierte Berücksichtigung von Freibe
'trägen bei 'der' Berechnung der Schülerbeihilfe besser gestellt 
werden, als Bezieher steuerpflichtiger Einkommen. Ansonsten käme 
es zu einer Ungleichbehandlungvon versteuerten und nicht ver
steuerten Beträgen. 

Zu Z 7 (§ 9 Abs. 1): 
Der derzeitige Grundbetrag für die Berechnung der Schulbeihilfe 
von 11.900,-- S soll auf 12.500,-- S erhöht werden, damit ge
meinsam mit den Verbesserungen im Bereich des § 12 das im allge
meinen Teil der Erläuterungen umschriebene Ziel erreicht wird. 

Zu Z 9 ,(§ 10): 
Aus Anlaß ,der Anpassungen der Beihilfen an die nunmehr bestehen
den'Gegebenheiten soll auch eine Vereinfachung der Vollziehba:):
keit erreicht werden� um eine raschere Auszahlung dieser Bei-i 

hilfen in der end<jJültigen Höhe im Interesse der Beihilfenbe
zieher zu erreichen. Außerdem ermöglichte die bisherige Regelung 
bei entsprechender Gestaltung des Lohnverhältnisses knapp vor 
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der An-tragstellung und vorübergehender AUflösung des Dienstver
hältnisses eine wesentliche Erhöhung der Einkünfte während der, 
Vorbereitungszeit auf die Reifeprüfung, was zu Ungerechtigkeiten 
gegenüber sonstigen Beziehern der besonderen Schulbeihilfe ge
führt hat. Bei der Neuregelung wurde auch berücksichtigt, daß 
die meisten Bezieher der besonderen Schulbeihilfe den Höchstbe
trag erhielten. 

Die Neuregelung legt die besondere Schulbeihilfe im Abs. l ohne 
Bezugnahme auf das vorhergehende Einkommen generell fest. Durch 
die überdurchschnittliche Erhöhung dieser Beihilfe erscheint es 
gerechtfertigt, auf die bisherige Sonderregelung des § 10 Abs. 3 
(Beiträge für freiwillige Weiterversicherung in der Kranken
und/ oder 'Pensionsversicherung) zu verzichten, womit ein erhöhtes 
Maß von Verwaltungsökonomie erreicht wird. Außerdem erfolgte 
oftmals in unnötiger Weise eine Weiterversicherung zu einem. 
höheren Betrag, da dieser ohnedies durch die besondere 
Schulbeihilfe refundiert wurde. 

Zu Z10 bis lS (§ 11 Abs. 2, § 12 Abs. 2 bis S): 
Durch di.es.e Änderungen erfolgen Betragsanhebungen • Im Übrigen 
wird auf die Ausführung zu Z 7 verwiesen. 

Zu Z 16 (§ 12. Abs. 6): 
Zur Beibehaltung des seinerzeit als bedürftig angesehenen Be
zieherkreises bedarf es im Zusammenhang mit der Lebenskostenent
wicklung auch einer Anhebung der Einkommensgrenzen betreffend 
die zumutbare Unterhaltsleistung. Bei dieser Anhebung ist auch 
zu berücksichtigen, daß der Wegfall des derzeit im § 12 Abs. 10 
Z 1 genannten Betrages von 10.000,-- S im § 12 Abs. 6 

ausgeglichen werden muß. 

Zu Z 17 (§ 12 Abs. 8 bis 10): 
. Durch diese Änderungen erfolgen Betragsanhebungen. Im übrigen 

wird auf die Ausführung zu Z 7 verwiesen. 

Zu Z 18 (§ 12 Abs. 11): 
,Diese Bestimmung (Kürzung der Schul- und Heimbeihilfe, soferne 
eine Zuwendung eines Stipendiums oder Schülerbeihilfe von 
anderer Seite erfolgt) wurde aufgehoben, da diese auch im 
Studienförderungsgesetz 1992 nicht mehr enthalten ist. Sie ent
sprach der Regelung des § 13 Abs. 11 des Studienförderungsge
setzes 1983. 
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Zu Z 19- (§ 26 Abs. 2 und 3) : 
Die Ergänzung des § 26 wegen der Inkrafttretens- und Außerkraft
tretensbestimmungen der nunmehr vorgesehenen 'Änderungen geht 
davon aus, da.ß zum Zeitpunkt der Beschluß.fassung über die vorge
sehene Novelle im Nationalrat das Abkommen über den Europäischen 
Wirtschaftsraum bereits in Kraft getreten ist. Daher kann auch 
davon ausgegangen werden, 'daß, die durch die Novelle 
BGBI.NJ:'. 186/1993 erfolgten Änderungen im Zeitpunkt der Be
schlußfassung des Nationalrates bereits wirksam geworden sind. 
Daher können die' nunmehr vorges.ehenen Äilderungen, welche für die 
ab dem Schuljahr 1994/95 zu beziehenden Beihilfen Geltung haben 
sollen, uneingeschränkt mit 1. September 1994 in Kraft gesetzt 
werden. 

I 
f 

I 
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T E X  T G E G E N  0 B E R S T E L  L U N G 

Geltende Fassung 

§ 1 Abs. 7: 

(7) Österreichischen Staatsbürgern sind hinsichtlich der 
Gewährung von Beihilfen nach diesem Bundesgesetz gleichgestellt: 

1. Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum (EWR ) mit Wohnsitz in Ö sterreich 
sowie deren Kinder , soweit es sich aus diesem tlbereinkommen 
ergibt , und 

2. nicht vorn Anwendungsbereich der Z 1 erfaßte Schüler, wenn 
deren Eltern in Österreich durch wenigstens fün f Jahre 
einkommens teuerpflichtig waren und in Österreich den 
Mittelpunkt ihrer Lebensbeziehungen hatten. 

§ 3 Abs. 1: 

(1) Für die Beurteilung der Bedürftigkeit sind Einkommen, 
Vermögen und Fami lienstand im Sinne dieses Bundesgesetzes 
maßgebend . Für die Nachweise im Sinne der Abs. 2 und 3 und den 
Familienstand ist der Zeitpunkt der Antragsteilung maßgebend. 

§ 3 Abs. 2: 

(2) Das Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist bei 
Personen, 

1 .  die zur Einkommens teuer veranlagt werden, durch die Vorlage 
des Einkommensteuerbescheides über das zuletzt veranlagte 
Kalenderjahr; 

" 

2. die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit beziehen, durch 
die Vorlage des Bescheides über den Jahresausgleich über das 
letztvergangene Kalend�rjahr oder , sofern dieser nicht 
vorliegt, durch die Vorlage der Lohnbestätigung (en ) über das 
letztvergangene Kalenderjahr; 

Entwurf 

1. § l
"

Abs. 7 lautet: 

"(7) Ö s terre ichi schen Staatsbürgern sind hins icht l ich der 
Gewährung von Bei h i lfen nach diesem Bundesgeset z  gleichgeste l l t: 

1. Staatsbürger von Vertragsparteien des Abkommens über den 
Europä i schen W i rt schaft sraum (EWR) mit Wohns i tz in Öster
reich sowie deren Kinder, sowe i t  es sich aus diesem über
einkommen e rgibt, 

2 .  nicht vorn Anwendungsbereich der ZI erfaßte Schüler, wenn 
deren E l tern in Österreich durch wenigstens fünf Jahre 
einkommensteuerpf l icht ig waren und in Österreich den 
M i t telpunkt ihrer Lebensbeziehungen hatten und 

3. Flüch t l inge im Sinne des Art ikel s  1 des Abkommens über 
die Rechts s te l lung der Flüchtl inge, BGBl.Nr. 55/ 1 955 . "  

2 .  I m  § 3 Ahs. 1 lautet der erste Sat z: 

"Für die Beurtei lung der Bedürft i gkei t  s ind Einkommen und 
Familienstand im Si nne dieses Bundesgeset zes maßgebend." 

3. Im § 3 Ahs. 2 entfal len die let z ten beiden Sät ze. 
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Geltende Fassung 

3. deren Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft nach 

Durchschnittssätzen gemäß § 17 des Einkommensteuergesetzes 

1 9 8 8, BGBl. Nr. 400, ermittelt werden, durch vorlage des zu

letzt ergangenen Einheitswertbescheides� 

4. die steuerfreie Bezüge gemäß § 5 Z 1 beziehen, durch eine 
Bestä.tigung der in Betracht kommenden bezugsliquidierenden 
Stelle (n) nachzuweisen. über Sonderausgaben, allf ällige 
weitere steuerfreie Einkünfte sowie Beträge gemäß § 5 Z 2 
sowie ausländische Einkünfte ist eine Erklärung abzugeben. Es 
können, insbesondere bei ausländischen Einkünften, auch 
andere Nachweise über das Einkommen oder Teile desselben ge
fordert werden . 

Der Nachweis des Vermögens der zur Vermögensteuer veranlagten 
Personen ist durch Vorlage des zuletzt zugestellten Steuer
bescheides zu erbringen. Personen, die im Inland im Sinne des 
Vermögensteuergesetzes 1 954, BGBl. Nr. 1 9 2, nicht oder nur 
beschränkt vermögensteuerpflichtig sind, haben das ausländische 
Vermögen der Höhe nach zu erklären . 

§ 3 Abs. 3, 4: 

(3) Abweichend von den Abs.l und 2 ist f ür die Beurteilung der 
Bedür ftigkeit das zu erwartende Jahreseinkommen heranzuziehen , 
wenn nach Ablauf des gemäß Abs. 2 maßgebenden Kalenderj ahres durch 
eine schwere Erkrankung , die Pensionierung (Berentung) eines 
leiblichen Elternteiles (Wahlelternteiles) wegen Krankheit, Unf all 
oder Erreichung der Altersgrenze oder durch Arbeitslosigkeit 
voraussichtlich eine länger währende Verminderung des Einkommens 
eintreten wird. Das Jahreseinkommen ist aus dem nach der schweren 
Erkrankung (der Pensionierung usw. ) zu erwartenden Einkommen zu 
schätzen. Bei Ableben eines Eltern (Wahleltern)teiles ist , sofern 
dessen Einkommen zur Beurteilung der Bedürftigkeit heranzuziehen 
gewesen wäre, das Einkommen aller zur Beurteilung der Bedürftig
keit maßgeblichen Personen zu schätzen. 

(4) Das Einkommen eines Schülers, der seine Beru fstätigkeit 
zur Aufnahme oder Intensivierung des Schulbesuches aufgegeben hat, 
ist zur Beurteilung der Bedürftigkeit nicht heranzuziehen. Bei 
Au fgabe der Beru fstätigkeit sind die Lohnsteuerkarten beim 
Schülerbeihil fenakt zu verwahren. 

2 

. Entwurf 

4. § 3 Ahs. 3 und 4 lauten: 

"(3) Das im Kalenderjahr der Antragsteilung zu erwartende 
J ahreseinkommen ist für die Beurteilung der sozialen Bedürftig
keit zu schätzen , wenn es voraussichtlich eine mindestens ein 
Jahr dauernde verminderung um mindestens 1 0  Prozent erfährt. Bei 
Ableben eines Eltern (Wahleltern)teiles ist , sof ern dessen Ein
kommen zur Beurteilung der Bedürftigkeit heranzuziehen gewesen 
wäre, das Einkommen aller zur Beurteilung der Bedürftigkeit maß
geblichen Personen zu schätzen. 

(4) Das Einkommen aus Berufstätigkeit und an dessen Stelle 
tretende Einkünf te eines Schülers , der seine BerUfstätigkeit zur 
Aufnahme oder Intensivierung des Schulbesuches aufgegeben hat, 
ist zur Beurteilung der Bedürf tigkeit nicht heranzuziehen, 
sofern der Schüler kein Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes 
bezieht. " 

, . 
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Geltende Fassung 

§ 4 Abs. 1: 

(1) Einkommen im Sinne dieses BUndesgesetzes ist das Einkommen 

gemäß § 2 Abs. 2 EStG 1988 zuzüglich der sich aus den §§ 5 und 6 
ergebenden Hinzurechnungen. 

Vermögen 

§ 7. (1) Vermögen im Sinne dieses Bundesgesetzes ist bei un
beschränkt vermögens teuerpf1ichtigen (§  1 Ahs . 1 Z 1 Vermögen
steuergesetz 1954) das steuerp f lichtige Vermögen im Sinne des § 7 
Z 1 lit. a des Vermögensteuergesetzes 1954. Bei beschränkt Ver
mögensteuerpflichtigen sowie bei Personen, die im Inland nicht 
vermögensteuerp f lichtig sind, ist vom Inlandsvermögen zuzüglich 
des Wertes des erklärten aus ländischen Vermögens auszugehen . 

( 2) Wird das Vermögen im Sinne des Ahs. 1 für den in § 9 Ahs. 4 
Z 1 und § 11 Ahs. 5 Z 1 umschriebenen Personenkreis nicht nachge
wiesen beziehungsweise nicht glaubhaft gemacht, ist das Vermögen 
unter sinngemäßer Anwendung des § 184 der Bundesabgabenordnung zu 

schätzen. 

§ 9 Ahs. 1: 

( 1) Bei der Berechnung der Schulbeihi lfe ist von einem 
j ährlichen Grundbetrag von 11 900  S aus zugehen. 

§ 9 Ahs. 4: 

(4) Ein Anspruch auf Schu lbeihilfe besteht nicht, wenn 
1. das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen Eltern ( Wahl

eltern) und des Schülers sowie des sen Ehegatten zusammen 
400 000 S übersteigt oder 

2. das vermögen gemäß Z 1 200 000  S übersteigt und die gemäß 
Ahs. 1 und 2 ermittelte Schulbeihilfe nicht wenigstens die 
Hälfte des Grundbetrages der Schulbeihilfe gemäß Ahs. 1 
zuzüglich allfälliger Erhöhungsbeträge gemäß § 12 Ahs. 2 bis 
4 erreicht. 

Hiebei ist im Fa lle des § 12 Ahs. 7 nur vom vermögen jenes Eltern-
teils (Wahlelternteils) auszugehen, dessen Einkommen gemäß 
§ 12 Abs. 6 zu beri,icksic htigen ist . 

3 
• 

Entwurf 

5-. § 4 Ahs. 1 lautet: 

" ( 1) Einkommen im Sinne dieses Bundesgesetzes. ist das 
Einkommen gemäß § 2 Ahs. 2 EStG 1988 zuzüglich der Kapital
erträge im Sinne des § 97 Abs. 1 und 2 EStG 1988 sowie der sich 
aus den §§ 5 und 6 ergebenden Hinzurechnungen' . Sonderausgaben 
und außergewöhnliche Belastungen sind in der bei der Besteuerung 
tatsächlich berücksichtigten Höhe anzusetzen. " 

6. § 7 entfällt . 

7. § 9 Abs. 1 lautet: 

" (1) Bei der Berechnung der Höhe der Schu1beihilfe ist von 
_einem jährlichen Grundbetrag von 1 2 .500 S auszugehen." 

8. § 9 Abs. 4 entfäl lt. 
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Geltende Fassung 

Besondere Schulbeihilfe für Schüler höherer Schulen für 
Berufstätige im Prüfungsstadium 

§ 10 . ( 1) Österreichische Staatsbürger , die eine höhere Schule 
für Berufstätige besuchen und s ich zum Zweck der Vorbereitung auf 
die Rei feprü fung gegen Entfall der Bezüge beurlauben lassen oder 
ihre Berufstätigke it nachwe isli�h e instellen ,  haben - unabhängig 
von den im § 2 festgesetzten Voraussetzungen - für die der 
mündlichen Rei feprü fung unmittelbar vorangehenden sechs Monate , 
während derer s ie daher d ie Berufstätigkeit nicht ausüben , für 
jeden dieser sechs Monate Anspruch auf eine Schulbeihil fe in 
folgender Höhe: 

1. bei ausschließlich n ichtselbständigem E inkommen in der Höhe 
des letzten Monatsbezuges , 

2. in den übrigen Fäl len in der Höhe eines V ierzehntels des 
Einkommens laut letztem zugestel lten Einkommensteuerbescheid,  

in beiden Fällen im Sinne des § 5 und ohne Famil ienbeihil fen 
sowie im Höchstausmaß von 6 200 S. Die Berechnung nach Wochen 
ist zulässig , wobei 4 , 3 Wochen als Monat zählen. 

(2) Der Höchstbetrag der besonderen Schulbeihilfe gemäß Ahs. 1 
erhöht s ich bei verheirateten Schülern , wenn der Ehepartner n icht 
berufstätig ist ,  um 3 200 S ,  ferner für jedes Kind , für das der 
Schüler kraft Gesetzes Unterhalt le istet; um 1 070 S. 

(3 ) Die besondere Schulbeihilfe gemäß Ahs. 1 und 2 erhöht s ich 
im Falle e iner freiwil l igen Weiterversicherung in der Kranken- und 
Pensionsversicherung um den hiefür geleisteten Beitrag für die 
Dauer des Anspruches gemäß Ahs. 1 und 2, insoweit der Be itrag 
nicht für e ine höhere Bemessungsgrundlage geleistet wird , als es 
der Höhe des letzten Monatsbezuges entspricht. 

(4) Die besondere Schulbeihi l fe gemäß Ahs. 1 bis 3 ist auf An
trag in Teilbeträgen zu gewähren , so fern die Prüfungsvorschrift 
die Ahlegung der mündlichen Reifeprüfung in Teilen zu verschiede
nen Terminen vorsieht. 

(5 ) Auf die nach den Ahs. 1 und 2 zustehende besondere Schulbei
hilfe ist e in für den gleichen Monat al lenfalls zustehender An
spruch auf Schulbeihilfe gemäß § -9 anzurechnen. 

(6) Erhält der Schüler eine Leistung auf Grund des Arbeitsmarkt
förderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsgesetzes 
1977 , so darf die Beihil fe gemäß Ahs. 1 und 2 die Dif ferenz 
zwischen der Leistung nach diesen Gesetzen und dem der Berechnung 
der Beihilfe gemäß Ahs. 1 zugrundezulegenden E inkommen n icht 
übersteigen. 

(7) Die besondere Schulbeihi l fe gebührt nicht , sofern das Ver
mögen im Sinne des § 7 dieses Bundesgesetzes des Schülers , bei 
verheirateten Schülern dessen und des Ehepartners Vermögen , 
400 000 S übersteigt. 

4 

Entwurf 

9. § 10 lautet samt Überschrift: 

"Besondere Schulbeihilfe für Schüler höherer Schulen für 
Berufstät ige im Prüfungsstadium 

§ 10. (1)  österreichische Staatsbürger , die eine höhere 
Schule für Beru fstätige besuchen und sich zum Zweck der Vorbe
reitung au f die Reifeprüfung gegen Ent fall der Bezüge beurlauben 
lassen oder ihre Beru fstätigkeit nachweislich einste l len , haben 
- unabhängig von den im § 2 festgesetzten Voraussetzungen - für 
die der mündlichen Rei feprüfun g unmittelbar vorangehenden sechs 
Monate , während derer sie daher keine Beru fstät igkeit ausüben , 
für jeden einzelnen dieser sechs Monate Anspruch auf eine 
besondere Schu lbeihi l fe in der Höhe von 7. 000 S monatlich. Der 
monatliche Betrag erhöht sich bei verheirateten Schülern , wenn 
der Ehepartner nicht beru fstätig ist , um 3.500 S ,  ferner für 
jedes Kind, für das der Schüler kra ft Gesetzes Unterhalt 
leistet , um 1. 200 S. 

( 2) Die Berechnung der besonderen Schu lbeihilfe nach Wochen 
ist zulässig, wobei 4, 3 Wochen als Monat zählen. 

l3) Die besondere Schulbeihil fe ist auf Antrag in Teil
beträge zu gewähren, sofern die Prüfungsvorschri ft die Ab1egung 
der mündl ichen Rei feprüf�ng in-Tei len zu verschiedenen �erminen 
vorsieht. 

(4) Au f die nach Abs. 1 zustehende besondere Schulbeihil fe 
ist ein für den gleichen Monat allen falls zustehender Anspruch 
au f Schu lbeih i l fe gemäß § 9 anzurechnen. 

(5 ) Erhä lt der Schüler eine Leistung au f Grund des Arbeits
markt förderungsgesetzes oder des Arbeitslosenversicherungsge

setzes 1977, so vermindert sich die besondere Schu lbeihi l fe um 
den Betr ag dieser Leistungen für den selben Zeitraum. " 

" "> 
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Geltende Fassung 

§ 1 1  Abs. 2: 

(2) Bei der Berechnung der Höhe der Heimbeihil fe ist von 
einem jährlichen Grundbetrag von 14 000 S auszugehen. 

§ 11 Abs. 5: 

(5) Ein Anspruch auf Heimbe ihilfe besteht nicht, sofern 
1. das Vermögen im Sinne des § 7 der leiblichen Eltern (Wahl

eltern) und des Schülers sowie dessen Ehegatten zusammen 
400 000 S übersteigt oder 

2. das Vermögen gemäß Z 1 200 000 S übersteigt und die gemäß 
Abs. 2 und 3 ermittelte Heimbeihi l fe nicht wenigstens die 
Häl fte des Grundbetrages der Heimbeihilfe gemäß Abs. 2 zu
züglich allfälliger Erhöhungsbeträge gemäß § 1 2  Abs. 2 bis 
4 erreicht. 

§ 12 Abs. 2: 

(2) Die Grundbeträge für d ie Schu1- und Heimbeihilfe erhöhen sich 
um insgesamt 11 400 S, • . .  

§ 12 Abs . 3: 

( 3) Die Grundbeträge für die Schul- und'Heimbeihi1fe erhöhen 
s ich weiters um insgesamt 12 700 S, so fern es s ich beim Schüler um 
ein erhebl ich behindertes Kind im S inne des Familienlastenaus
gleichsgesetzes 19 67, BGBl . Nr. 37 6, handelt. 

5 ( 

Entwurf 

10. § 1 1  Abs. 2 lautet: 

" (2) Bei der Berechnung der Höhe der Heimbeihi l fe ist von 
einem jährl ichen Grundbetrag von 15.000 S auszugehen. " 

11 . § 1 1  Abs . 5 ent fällt. 

1 2. Im § 12 Abs. 2 l autet der erste Ha1bsatz: 

" Die Grundbeträge für die Schu1- und Heimbeihi l fe erhöhen 
sich um insgesamt 13.000 S, " 

13. § 12 Abs. 3 l autet: 

�' 

"(3) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihil fe er
höhen sich weiters um insgesamt 14.000 S, sofern es sich beim 
Schüler um ein erheblich behindertes Kind im Sinne des Familien
lastenausgleichsgesetzes 1967, BGBl. Nr. 376, handelt . "  
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Geltende Fassung 

§ 12 Abs. 4: 

(4) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihi1 fe erhöhen 

sich weiters um insgesamt 3 400 S, wenn der Schüler die für die 

Beurteilung des günstigen Schulerfolges gemäß § 8 maßgebende 

Schulstufe mit Auszeichnung im Sinne der Vorschri ften über die 

Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe abgeschlossen hat. Der 

ausgezeichnete Schulerfolg im Gymnasium oder Realgymnasium für 

Berufstätige ist in gleicher Weise wie der günstige Schulerfolg 

gemäß § 8 Abs. 2 nachzuweisen, doch darf keine 

Abschlußprüfungsnote schlechter als 3 sein, bei mehreren 

maßgeblichen Abschlußprüfungen der Notendurchschnitt 2,5 nicht 

übersteigen. Ein ausgezeichneter Schulerfolg in den Schulen für 

den medizinisch-technischen Fachdienst und den Bundeshebammen

lehranstalten ist gegeben, wenn die Prüfungsergebnisse im j eweils 

vorangegangenen Jahr der Ausbildung im Sinne der Vorschri ften über 

die Leistungsbeurteilung für eine Schulstufe mit " ausgezeichnet" 

zu bewerten sind . 

§ 12 Abs . 5: 

(5) Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihilfe 
vermindern sich um 

1. die gemäß Abs. 6 zu errechnende zumutbare Unterhalts leistung 
der leiblichen Eltern (Wahleltern) , sofern nicht Abs . 2 Z 2 
oder 3 anzuwenden ist� 

2. die 20 000 S übersteigende Hälfte 
a) der Bemessungsgrundlage für ein eigenes Einkommen 

(einschließlich Waisenpension) des Schülers und/oder 
b) der auf Grund eines Exekutionstitels gemäß Abs . 7 be

stimmten Unterhalts leistung oder der tatsächlichen Unter
haltsleistung unter Bedachtnahme auf Unterhaltsvorschüsse, 
die der Schüler erlangt hat oder erlangen könnte (§§ 3 f f .  
des Unterhaltsvorschußgesetzes, BGBI. Nr. 250/197 6) � 

3. die gemäß Abs. 8 zu errechnende zumutbare Unterhaltsleistung 
des Ehegatten des Schülers. 

6 

Entwurf 

14. Im § 1 2  Abs. 4 lautet der erste Satz: 

" Die Grundbeträge für die Schul- und Heimbeihi l fe erhöhen 
s ich wei ters um insgesamt 3.800 S, wenn der Schüler die für die 
Beurteilung des günstigen Schuler folges gemäß § 8 maßgebende 
Schu l s tufe mit Aus ze ichnung im Sinne der Vorschriften über die 
Lei s tungsbeurteilung für e ine Schulstufe abgeschlossen hat." 

15. Im § 1 2  Abs . 5 wird die Wendung "20.000 S" durch die 

Wendung " 2 3. 000 S" erset z t. 

... 

( -, 
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Geltende Fassung 

§ 12 Ahs . 6: 

(6) Die zumutbare Unterhalts leistung der leiblichen Eltern 
(Wahleltern) beträgt: 
für die ersten 50 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0vH 
für die weiteren 55 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  20vH 
für die weiteren 36 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  25vH 
für die weiteren Beträge . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .  35vH 

der Bemessungsgrundlage . Ein negatives Einkommen gemäß § 2 Ahs. 2 

EStG 1988 des einen Elternteiles (Wahlelternteiles) vermindert das 

Einkommen des anderen Elternteiles (Wahlelternteiles) nicht. Leben 

die leiblichen Eltern (Wahleltern) jedoch nicht in Wohnge

meinschaft , so beträgt die zumutbare Unterhalts leistung die Summe 

der zunächst von j edem Eltern (Wahleltern) teil getrennt zu 

berechnenden Unterhaltsleistungen� diese Bestimmung findet keine 

Anwendung, wenn die Voraussetzungen des Ahs . 7 zutreffen. 

§ 12 Ahs. 8, 9, 10 und 1 1: 

(8) Als zumutbare Unterhaltsleistung des Ehegatten sind 30 vH 
des 44 000 S übersteigenden Teiles der Bemessungsgrundlage 
anzusehen. 

7 ..., 

. Entwurf 

16. Im § 12 Ahs. 6 lautet der erste Satz: 

" Die zumutbare Unterhaltsleistung der leiblichen Eltern 
(Wahleltern )  beträgt 

bis zu 70 . 000 S . . . . . . . . . • . • . . . • . . . . . • • • . • • • . . • . . .  0% 
für d ie nächsten 55.000 S (bis 125 . 000 S ) � . . • . . . .  20% 
für d ie nächsten 36 . 000 S (bis 161 . 000 S ) . . . . . . . .  25% 
über 161 . 000 S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35% 

der Bemessungsgrundlage. " 

17 . § 12 Ahs. 8 b is 10 lautet: 

...; 

.. 

" (8) Als zumutbare U nterhaltsleistung des Ehegatten sind 30% 
des 48 . 000 S übersteigenden Teiles der Bemessungsgrundlage anzu

·sehen. 
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Geltende Fassung 

(9) Als jewei lige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der 
leiblichen Eltern (Wahleltern) des Schülers, sowie des Ehegatten 
des Schülers gemäß §§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender Absetz
beträge für die folgenden Personen, für die entweder der Schüler, 
einer seiner leiblichen Elterntei le (Wahlelternteile) oder sein 
Ehegatte kraft Gesetzes Unterhalt leistet, anzusehen: 

1. für jede noch nicht schulpflichtige Person 24 000 S; 
2. für jede schulpflichtige Person bis einschließlich zur 

8. Schul stu fe 30 000 S; 
3. für jede Person nach Absolvierung der 8 .  Schulstufe mit 

Ausnahme der in Z 4 genannten 40 000 S; 
4 .  für jede Person, die nach Absolvierung der 8. Schu lstufe eine 

der im § 1 genannten Schulen besucht, wenn die Voraus
setzungen des § 11 Abs. 1 zu tref fen, sowie für j ede Person, 
die eine der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 1 9 9 2  ge
nannten Anstalten als ordentlicher Hörer (Studierender) 
besucht oder einem solchen gemäß §§ 4 und 5 des Studien
förderungsgesetzes 1 9 9 2  gleichgestellt ist, 50 000 S; 

5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des 
Familienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 20 000 S. 

Die Absetzbeträge vermindern sich um das 16 000 S übersteigende 
Einkommen dieser Person. Für den Schüler selbst steht nur dann ein 
Absetzbetrag in der Höhe von 16 000 S zu, wenn er zum Zeitpunkt 
der Antragstei lung das 25. Lebens j ahr überschritten hat und für 
ihn keine Fami lienbeihilfe gewährt wird. Für den zweiten 
Elternteil ist j edenfalls ein Absetzbetrag in der Höhe gemäß Z 3 
zu berücksichtigen. Leben die Eltern (Wahleltern) nicht in 
Wohngemeinschaft und sind beide kraft Gesetzes 
unterhaltspflichtig, so vermindert jedenfalls die Hälfte der 
obigen Absetzbeträge das Einkommen jedes Eltern (Wahleltern) teiles. 
Diese Bestimmung findet im Falle des Abs. 7 bezüglich des zur 
Unterhalts leistung Verpf lichteten keine Anwendung. 

( 10) Die Bemessungsgrundlage ist zu vermindern: 
1 .  sofern zur Berechnung Einkünfte aus dem Kalender j ahr 1989 und 

den Folgej ahren herangezogen werden, beim Schüler, seinen 
Eltern und seinem Ehegatten um jeweils 10 000 S; 

2. bei den Eltern sowie dem Ehegatten des Schülers, 
a) sofern aus dem Kalenderj ahr 1989 und den Folgej ahren 

Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des § 25 
Abs. 1 EStG 1988 zur Berechnung herangezogen werden, um 
jeweils weitere 20 000 S; 

b) sofern nur bei einem Elterntei l Einkünfte im Sinne der 
lit. a herangezogen werden, bei diesem jedoch um weitere 
28 000 S; 

3. beim Schüler, seinen Eltern und seinem Ehegatten, sofern 
ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im 

8 

Entwurf 

(9) Als jewei lige Bemessungsgrundlage ist das Einkommen der 
leiblichen E ltern (Wahleltern) des Schülers, sowie des Ehegatten 
des Schülers gemäß §§ 4 bis 6 abzüglich nachstehender Absetz
beträge für die folgenden Personen, für die entweder der 
Schüler, einer seiner leiblichen E lterntei le (Wahlelterntet le) 
oder sein Ehegatte kraft Gesetzes Unte'rhal t leistet" anzusehen: 

1 .  für jede noch nicht schulpflichtige Person 27 . 000 S ;  
2 .  für jede schulpflichtige Person bis einschließlich zur 

achten Schulstufe 3 3. 000 Si 
3. für jede Person nach Absolvierung der 8 .  Schulstufe mit 

Ausnahme der in Z 4 genannten 44. 000 Si 
4. für jede Person, die nach Absolvierung der 8. Schulstufe 

eine der im § 1 genannten Schulen besucht, wenn die Vor
aussetzungen des § 1 1  Abs. 1 zutreffen, sowie für jede 
Person, die eine der im § 3 des Studienförderungsgesetzes 
1992 genannten Anstalten a ls ordentlicher Hörer 
( Studierender) besucht oder einem so lchen gemäß §§ 4 und 

5 des Studienförderungsges�tzes 1992 glei chgestellt ist, 
55.000 Si 

5. für jedes erheblich behinderte Kind im Sinne des 
Fami lienlastenausgleichsgesetzes 1967 weitere 22. 000 S. 

Die Absetzbeträge vermindern sich um das 16. 000 S übersteigende 
Einkommen dieser Person. Für den Schüler selbst steht kein Ab

setzbetrag zu. Für den zweiten E lternteil ist jedenfalls ein Ab
setzbetrag in der Höhe gemäß Z 3 zu berücksichtigen. Leben die 
Eltern (Wahleltern) nicht in Wohngemeinschaft und sind beide 
kraft Gesetzes unterhaltspflichtig, so vermindert jedenfalls die 
Hälfte der obigen Absetzbeträge das Einkommen jedes 
Eltern (Wahle lternl tei les. Diese Bestimmung findet im Falle des 
Abs. 7 bezüglich des zur Unterha lts leistung Verpflichteten keine 
Anwendung. 

(10 ) Als Freibeträge sind zu berücksichtigen: 
1. bei den E ltern sowie dem Ehegatten des Schülers, 

a) wenn Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne 
des § 25 Ahs . 1,EStG 1988 zur Berechnung herangezogen 
werden, jewei ls 20.000 Si 

b) wenn nur bei einem E l terntei l Einkünf te im Sinne der 
lit. a herangezogen werden, bei diesem 28.000 Si 

2 .  beim Schüler, seinen Eltern und seinem Ehegatten, sofern 
ausschließlich Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit im 
Sinne des § 25 Ahs. 1 EStG 1988 oder s teuerfreie Bezüge 
im Sinne des § 5 Z 1 zur Berechnung herangezogen werden. 
jewei ls weitere 18.000 S. 

Di e Freibeträge dürfen jedoch die Summe der Einkünfte der 
jewei ligen Personen aus nichtselbständiger Arbeit im Sinne des, 
§ 25 Abs. 1 EStG 1988 nicht überschreiten. " 

� 
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Geltende Fassung 

Sinne des § 25 Ahs . 1 EStG 1 9 8 8  zur Berechnung herangezogen 
werden , jeweils um weitere 15 000  S .  

Die Ahsetzbeträge gemäß Z 2 und 3 dürfen jedoch die Summe der 
Einkünfte der j ewei l igen Personen aus nichtselbständiger Arbeit im 
Sinne des § 25 Ahs . 1 EStG 1 9 8 8  nicht überschre iten . 

( 1 1 )  Erhält der Schüler neben der Schul- und Heimbeihil fe nach 
diesem Gesetz ein St ipendium oder e ine Schülerbeihil fe von anderer 
Seite , 50 ist die Schul- und Heimbe ihilfe nach diesem Gesetz so
weit zu kürzen , daß die Summe der Zuwendungen ohne Anrechnung des 
Betrages gemäß Ahs . 4 die für ihn höchstmögliche Schul- und Heim
beihi lfe um nicht mehr als 15 000 S ,  bei Bezug nur der Schul- oder 
He imbeihilfe um nicht mehr als 7 5 0 0  S übersteigt . Beihil fen auf 
Grund des Studienförderungsgesetzes 1 9 9 2  s ind nicht auf Schul- und 
Heimbeihil fen anzurechnen.  

§ 2 6 .  § 1 Ahs . 7 ,  § 3 Ahs . 2,  § 8 Ahs . 2 ,  § 11 Ahs . 1 ,  § 1 2  

Ahs . 9 und 1 1 ,  § 1 3 ,  § 16 Ahs . 2 ,  § 1 8  Ahs . 2 sowie § 2 5  dieses 

Bundesgesetzes in der Fassung des Bundesgesetzes BGBI . Nr . 

1 8 6 / 1 9 9 3  treten gleichzeitig mit. dem Inkrafttreten des Abkommens 

über den Europäischen Wirtschaftsraum * 1 )  in Kraft . 

-------- -------- - --- --- - - - - - - - - - - - - - -------- ----- - - - - - - - --- - -- ----

* 1 )  Die Kundmachung des Abkommens und seines Inkrafttretens wird 

zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen . 

- .., 

9 c 

" Entwurf 

18. § 12 Ahs . 1 1  ent fäl l t .  

1 9 .  Der bi sherige Wortlaut des § 2 6  erhält die Bezeichnung 
" ( 1 )  " ;  a l s  Ahs . 2 und 3 wer<;l.en ange fügt : 

" ( 2 )  § 1 Ahs . 7, § 3 Ahs . 1 bis 4 ,  § 4 Ahs . 1 ,  § 9 Ahs . 1 ,  
§ 1 0 ,  § 1 1  Ahs ". 2 ,  § 1 2  Ahs .  2 bis 6 und B bis 1 0  dieses Bundes 
gesetzes in d e r  Fassung des Bundesgesetzes BGBI . Nr . . . / 1 994 
treten mit 1 .  September 1994 in Kraft .  

(3)  Die Aufhebung des § 7, § 9 Ahs . 4 ,  § 1 1  Ahs . 5 und des 
§ 1 2  Ahs . 1 1  durch das Bundesgesetz BGBI . Nr . . . . / 1 994 erfolgt 
mit 1 .  September 1 9 9 4 . "  

.. 
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